
3. A Begründung

gemäß § 9 Abs. 8 des Baugesetzbuchs (BauGB) zum Bebauungsplan XII - 242
für das Gelände zwischen Frobenstraße, GallwitzaUee, Dessauerstraße und Seydlitzstraße sowie
für eine Teüfläche des Gizmdstücks Seydlitzstraße 43/53 im Bezirk Steglitz, Ortsteü Lankwitz.

I. Planungsgegenstand
l. Veranlassung und ErforderUchkeit.

Veranlassung für die AufsteUuag des Bebauungsplanes war die planungsrechtliche Sicheizmg einer
Fläche fiü- den Gemeinbedari'an der Frobenstraße zum Bau emer di-ingend benötigten Kinderta-
gesstätte in dieser mit Kita - Plätzen uuteiversorgten Planungsregion sowie die Erhöhung der
nach dem bestehenden Baurecht - Baiuiutzungsplan von 28. Dezember 1960 - zidässigen Ge-
schoßflächenzahl von 0,9 auf 1,0 entsprechend der Darstelhmg des Flächennutzungsplanes - FNP
65 -. Durch die Aufgabe der m'sprünglich vorgesehenen imd im Bebauungsplan XH-216 vom 28.
Jzili 1972 festgesetzten Straßenverbreitenmgeii der Dessauerstraße und des Kreuzungsbereiches
Dessauerstraße / Seydlitzstraße war zusätzlich die Andenmg der Straßenbegrenzungslinien durch
Anpassung an die tatsächlichen Straßenbreiten der Dessauerstraße und Seydlitzstraße erforderlich
geworden. Aus Gfunden der besseren Verkehrssicherheit bleibt die Festsetzung von vier Eckab-
schi-ägimgen im Baublock, der den Geltungsbereich des Bebauungsplanes XI-242 bildet, jedoch
weiterhin erforderlich. Zwei Flächen von je ca. 13 m - GallwitzaUee Ecke Dessauerstraße und
Dessauerstraße Ecke Seydlitzstraße - befinden sich bereits im Eigentum des Landes Berlin
(Vermögensstelle: Tiefbauamt Steglitz).

2. Beschreibuiig der städtebaulichen Entwicklimg des Planungsgebietes.

Das gesamte Areal des Planungsgebietes von 57 053 m2 -ausgenommen die Straßenverkehi-sflä-
chen- befand sich ursprünglich ausschließlich im Besitz des Verbandes der Schwesternschaften
vom Deutschen Roten Kreuz e.V. und war vor und nach dem 2. Weltkrieg mit einem Schwe-
stemwohüheim bebaut ( Frobenstraße 75/77 ). Durch den Verkauf emer Teilfläche von ca. l 185
m , dem jetzigen Grundstück Dessauerstraße 64 (ursprünglich GaUwitzallee 76), an die Aral AG
im Jahr 1967 und der damit verbundenen Teüungsgenehmigung vom 24. November 1967 wurden
die Voraussetzungen für den Bau emer TanksteUe mit Waschlialle liegenschaftsmäßig vorbereitet.

Durch den Verkauf von 2 weiteren Teüflächen mit einer Gesamtgröße von 5 246 m2, die jetzigen
Gnmdstücke Gallwitzaüee 68/74 und Dessauerstraße 62, im Jahr 1969 an die Siedlung Lankwitz,
eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Haftung, und der damit verbundenen Teüxuigsge-
nehmigung vom 24. 11. 1969 wurden die weiteren Voraussetzimgen für die ersten Wohnungsneu-
baumaßnahmen - Errichtimg von 3 Wohuliäusem mit bis zu 6 Vollgeschossen - geschaffen.

Der Ei-werb der größten Teilfläche (Teüimgsgenehmigimg Nr. 532 vom 24. August 1971) von 35
766 m2 erfolgte im Jahr 1974 diu-ch die „Stadt und Land" Wohnbauten GmbH und die Emchtung
der 3 bis 7 geschossigen Wohnanlage mit 348 Wohnimgen erfolgte m drei Bauabschmtten von
1978 bis 1980.

Das Grundstück Frobenstraße 75 (Fläche für den Gemembedarf- Kmdertagesstätte) mit einer
Größe von 3.802 m2 wurde aus einer Teilfläche von 3.000 m der Liegenschaft „Stadt und Land"
und einer Teüfläche von 802 m der Liegenschaft der Schwestemschafl.en vom Roten Kreuz e. V.
gebüdet xmd befindet sich im Vermögen der Abteüung Jugend imd Sport. Seit 1990 ist das Gnmd-
stück Frobenstraße 75 entsprechend seiner Bestiimmmg als Gemembedarfsfläche lüit einer 3 - ge-
schossigen Kindeilagesstätte bebaut. Die bisher letzte Baumaßnahme im Planungsgebiet war die
Errichtung eines 6 - geschossigen Wohuhauses auf dem Gnmdstack Dessauerstraße 64 (ehemaU-
ge Aral-Tankstelle), fiir das die Schlußabnahme im Sommer 1993 erfolgte. Die rechtliche Gnmd-
läge für die Genehmigungsfähigkeit des Wohnbauvorhabens büdete § 33 des Baugesetzbuches,
för dessen Anwendimg die Zustimmuiig der Senatsverwaltung fiu- Bau-und Wohiiungswesen - n
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E 32- mit Schreiben vom 16. August 1990 erteüt worden ist.
Durch ein Bodengutachten vom Mai 1990 ist im übrigen nachgewiesen worden, daß durch die ur-
sprüngliche Tankstellennutztmg keine nemienswerten Bodenveizuu'eimgimgen festgestellt wurden.
Durch den Bau einer Tiefgarage für das 6-geschossige Wohnhaus erfolgte notwendigerweise ein
so umfassender Bodenaushub, der auch ggf. noch vorhandene geringe Bodenvei'um-einiguiigen
umfassend beseitigt hat.

Nach der tatsächlichen städtebaidichen Entwicklimg des Baublocks Frobenstraße, GallwitzaUee,
Dessauerstraße imd Seydlitzstraße ( = Geltungsbereich Bebauimgsplan Xn-242 ), die ünwesent-
lichen als abgeschlossen angesehen werden kann, ist damit nrn' noch das mi Eigentum des Ver-
bandes der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz e. V. verbliebene Grundstück Fro-
benstraße 77/81 von 14 210 m2 einer umfassenden baulichen Neuordiiung zugänglich.

H. Verfahren

Der Senator für Bau- und Wohnungswesen - Abt. Il - stimmte gemäß § 3 Abs. l des Gesetzes zur
Ausfuhizmg des Bundesbaugesetzes der Aufsteüung des Bebauungsplanes XH-242 mit Schreiben
vom 10. April 1981 zu.

Das Bezü-ksamt Steglitz von Berlm faßte am 19. Oktober 1981 den Beschluß über die Aufsteüiuig
des Bebauungsplanes XII-242 gemäß § 3 Abs. l des Gesetzes zur Ausfiümmg des Buadesbauge-
setzes; er wurde im Amtsblatt für Berlin vom 29. Januar 1982 auf Seite 93 bekaimtgemacht.

Die öflfentliche Unterrichtung über die allgemeinen Ziele imd Zwecke der Planung und die Erörte-
rung mit den Bürgern gemäß § 2a Abs. 2 des Bundesbaugesetzes fand m der Zeit vom l. März bis
l. April 1982 statt.

Die li-uhzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange geniäß § 2 Abs. 5 des Bimdesbauge-
setzes erfolgte mit Schreiben vom 30. November 1982.

Nach Zustimmung der Bezirksverordiietenversammlimg StegUtzvom 12. Dezember 1984 wurde
der Entwurf des Bebauungsplanes XH-242 nach fiistgerechter Bekamitmachung im Amtsblatt für
Berlin vom 21. Dezember 1984 auf Seite 1788 m der Zeit vom 3. Januar bis einschJießlich 4. Fe-
bmar 1985 öffentlich ausgelegt. Von zwei Bm-gem wurden BedeiAen und Anregungen zu den
geplanten Festsetzungen geäußert:

l. Durch die geplante Kindertagesstätte würden die bestehenden Lännbelästigungen (Sportplatz,
Schule, private Kinderspielplätze ) unerträglich verstärkt.

2. Die Fahi'bahnbreiten der Dessauerstraße und Frobenstraße seien für Schwerlastverkehr imge-
eignet.

Den Bedenken konnte mcht gefolgt werden, weü

l. Kindertagesstätten als notwendige Infi-asti'uktureimiclitimgen, die dem Wohl der AUgememheit
dienen, von den Bürgern dieses Gebietes hmzunehmen smd.

2. Fahrbalmbreiten oder verkehi-slenkende Maßnahmen üicht Gegenstand der Festsetzungen des
Bebauungsplanes XII-242 sind.

Im weiteren Verfahren wurden fünf Deckblätter erstellt.

l. Deckblatt vom 15. Oktober 1986

Die Zahl der zulässigen Vollgeschosse für die Kita wurden aus Gründen der Eriüllung des not-
wendigen Bedarfsprogrammes und einer flächensparenden baulichen Gestaltung von I[ auf HI er-
höht. Tm Rahmen der erforderlichen emgeschränkten Bürgerbeteüigung wurden keiae Bedenken
geäußert.

2. Deckblatt vom 10. März 1989
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Aufgi-und einer Entscheidimg des OVG Berlm (Urteü vom 27. November 1987 - OVGB 106 85 )
wurde die textliche Festsetzung über die Zulassung einer Ausnahme von der festgesetzten Bebau-
ungstiefe von 13 m wegen Unbestimmtheit ersatzlos gestrichen.

Im Rahmen der emgeschräakten Bürgerbeteüiguug geinäß § 3 Abs. 3 Satz 2 m Verbmdung init
§ 13 Abs. l des Baugesetzbuches wurden keine Bedenken geäußert.

3. Deckblatt vom 27. Febmar 1990

Mit dem Deckblatt erfolgte eine Anpassung der Baugrenzen auf den Gnmdstücksflächen für den
Planbereich Dessauerstraße 50/62, Seydützstraße 44/48 und Frobenstraße 59/71 aja den Bestand
der 1980 fertiggestellten Wohnbebauimg.

Für die Gizmdstücke Gaüwitzallee 68/70 und 72/74 erfolgte die Festlegung der überbaubaren
Gnmdstücksflächen nunmehr durch "Baukörperausweisimg" entsprechend dem baulichen Bestand
mit Festsetzung der hochstzulässigen Anzahl der VoUgeschosse (die erreichte GFZ liegt bei 0,93
und damit unterhalb der Obergrenze nach § 17 (l) BauNVO). Für das Gnmdstück GallwitzaUee
76 wurde auf der Grundlage eines konla-eten Projektentsvurfes eme "BaukörperfestsetzuDLg" imd
die Festsetzung einer Tiefgarage planerisch entwickelt. Die Anzahl der hochstzulässigen Vollge-
schösse beträgt sechs.

Durch textliche Festsetzungen wurde unter Bemcksichtigung des Ist-Zustandes ferner geregelt,
daß

a) un allgememen Wohngebiet mit der festgesetzen GFZ von 1,0 Ausnahmen von der Zahl der
VoUgeschosse bis zu sechs Vollgeschossen zugelassen werden kömuen, weim die GFZ mcht
überschritten wird und daß

b) eine Erhöhung der GFZ im allgememen Wohngebiet mit der GFZ von 1,0 um die Flächen
notwendiger Garagen und zugehöriger Nebenanlagen, die unter der Geländeoberfläche her-
gestellt werden, zugelassen werden kann, wenxi eine GFZ von 1,2 nicht überschiitten wii-d.

Für dieses Deckblatt erfolgte in der Zeit vom 27. Febmar bis 27. IVIärz 1990 ebenfalls eine emge-
schränkte Bürgerbeteiligung.

Bedeiiken und Anreguiigen wurden von 27 Bürgern, emer Rechtsanwaltskanzlei im Aiiftrage ei-
nes Wohnimgseigentümers, der Verwaltung der Wohnaulage Gallwitzallee 68/74 im Auftrage al-
ler 4l Wohnungseigentümer vorgebracht. Diese sind im wesentlichen:

l. Der geplante Bauköi-per auf dem Gnmdstück Gallwitzallee 76 sei mit sechs Geschossen zu
groß, ebenso das Nutzungsmaß von GFZ 2,1. Geprägt werde das Gebiet durch die vierge-
schossige Bauweise entlang der GaUwitzaUee und nicht durch die zwei sechsgeschossigen
Nachbargebäude. Das Gebäude er - bzw. zerschlage die Eigenart der Umgebung. Die bislang
offene Bauweise werde zerstört und von einem ökologischen Stadtumbau köime kerne Rede
sein, weü das Giimdstück GaUwitzallee 76 zubetomert werde. Es gäbe dort noch mcht einmal
einen ausreichend großen Kinderspielplatz. Der Gememdepark Lankwitz und die Freiflächen
der benachbarten Siedlung seien kein Ausgleich für das hohe Nutzungsmaß. Durch die Bau-
köiperausweisung würden die bauordnungsrechtlich erforderlichen Grenzabstände imter
Schlitten. Dies hätte negative Auswirktmgen auf bestimmte Aufenthaltsräume und verletze
nachban-echtliche Belange.

2. Durch den geplanten massiven Baukörper entstehe für das Wohngebäude Gallwitzallee 72/74
eine "Hinterhofatmo Sphäre".

3. Der "freie Blick" aus den Wohnimgen der bestehenden Wohngebäude werde emgeschränkt.

4. Es werden erhebliche Lärmbelästigungen durch das zu erwartende Verkehrsaufkommen
(WohtiuuLgen einschließlich Ladennutzung) befiirchtet, da die geplante Tiefgaragenausfahrt an
die GaUwitzallee anschJießt, die zu den Hauptverkehrszeiten so stark belastet ist, daß ein
Einfädeln m den Verkehrsfluß kaum möglich sei. Im übrigen müsse mit Warenzuliefenmgen
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in den frülien Morgenstimden, aber auch imt Gemchsbelästigungen von Obst- und Gemüse
abfäUen gerechnet werden. Ein Müllplatz sei üicht vorgesehen.

5. Die Eigentumswohnungen würden m ihrem Wert geinindert werden.

Den geäußerten Bedenken konnte nach Abwägung gemäß § l Abs. 6 BauGB aus folgenden
Gründen nicht gefolgt werden:

Zu l.:
Aufgrund der Ecklage des Gnmdstücks und seiner im Verhältnis zu den übrigen Gnmdstücken
des Blockes äußerst geringen Größe in Verbindung mit der abgeschlossenen städtebaulichen
Entwicklung der Naclibargnmdstücke hat sich durch die nicht vorhersehbare Aufgabe des Tank-
stellenbetriebes eine neue städtebauliche Situation ergeben. Mit der Geiieltmigung der bis zu
sechsgeschossigen Wohnhäuser GaUwitzaUee 68/74 im Jahre 1972 wurde hiasichtlich der Hö-
henentwicklimg eine städtebauliche Vorentscheidung getroffen, die sich gi-iuidsätzlich auf das
Eckgizmdstück auswirkt. Eine Bebauung dieses Grundstückes mit einem viergeschossigen Ge-
bäude würde sich nicht in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen und einen nicht vertretba-
ren Abschluß der vorhandenen baulichen Stmktm'en - auch hinsichtUch des Straßenbüdes - bewir-

ken, insbesondere bezogen auf die Höhenentwicklung und die Massenverteüung. Diese besonde-
ren städtebaulichen Gründe erfordern em höhen- und baumasseimiäßig aufeinander abgestimmtes
Gebäudeensemble imdroclitfortigeii die, sich bei der Baukörperausweisung ergebende GFZ von
2,1. Diese Planung ist gemäß § 17 Abs^il'^'Baimutztmgsverordnung zulässig, weil die Nutzungs-
maßüberschreitimg durch Umstände und Maßnahmen ausgeglichen wu-d, durch die sichergestellt
ist, daß die allgemeinen Anfordenmgen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse üicht beein-
trächtigt und die Bedürimsse des Verkehres befiiedigt werden und sonstige öfFentUche Belange
nicht entgegenstehen. Hierbei handelt es sich um folgende Umstände:

• uüjmittelbare Nähe zum Gemeindepark Lankwitz

• hoher Freiflächenanteü im Planungsgebiet/eme dm-ch textliche Festsetzung (Nr. 3) mit öfFentli-
chen Gehrecht zu belastende Fläche

• gute Verkehrsanbmdung an den OPNV

• bestehende lafi-astmktm'eim-ichtimgen wie Kindertagesstätte, Schule, Krankeühaus m uamittel-
barer Nahe.

Die allgemeinen Anfordeizmgen an gesimde Wohja- mid Ai'beitsverhältnisse werden durch die Nut-
zimgsmaßüberschi'eitimg und dm'ch die Abstandsflächenüberdeckuiig vor dem Wolmhaus Gall-
witzaUee 74 nicht beemträchtigt.

Da die Nutzungsmaßüberschreitung in diesem Fall keinen Umschlag von der Quantität m die Quali-
tat bewirkt und der Gebietscharakter nicht nachhaltig verwandelt wird, liegt keine Beeinträchtigung
nachbarlicher Rechte vor, zumal das Planungsgebiet wesentlich durch die vorhandene fünf- bis sie-
bengeschossige Wohnbebauung geprägt wird.

Die mögliche Überschreitung der m § 17 Abs. l BauNVO 90 (in der Fassung der Bekanntmachung
vom 23. Januar 1990) festgesetzten Obergrenze von GFZ 1,2 ist in dem Bebauungsplanbereich be-
reits durch die im FNP '84 dargestellte mittlere blockbezogene GFZ von bis zu 1,5 vorgegeben
worden.

Die genngfögige Abstandsflächenüberdeckung hat für die Wohnungen im Hause Gallwitzallee 74
aufgizmd der Fensteranordnimg und der Ausrichtimg der Wohm-äume keinen negativen Einfluß auf
die Belichtung, Besoimung und Belüftung der Wohuräume, da diese nach Süd-Westen ausgerichtet
sind. Der Abstand zwischen dem vorhandenen Wohnhaus Gallwitzallee 68/70 und dem geplanten
Wohnhaus GaUwitzallee 76 ist größer als der bauordnungsrechtüch vorgeschiiebene Abstand und
die BUcki-ichtung aus den kleinen Fenstern des vorgetretenen Bauteües des Wohuhauses Gallwitzal-
lee 72 weist am geplanten sechsgeschossigen Wohnhaus vorbei m nordöstlicher Richtung. Somit
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in den J&ühen Morgenstunden, aber auch mit Gemchsbelästigungen von Obst- imd Gemüse
abfallen gereclmet werden. Em Müllplatz sei Dicht vorgesehen.

5. Die Eigentumswohnungen würden in ihrem Wert gemindert werden.

Den geäußerten Bedenken komute nach Abwägung gemäß § l Abs. 6 BauGB aus folgenden
Grimden uicht gefolgt werden:

Zu l.:
Aufgnmd der Ecklage des Grundstücks imd seiner im Verhältnis zu den übrigen Grundstücken
des Blockes äußerst geringen Größe m Verbindung mit der abgeschlossenen städtebaulichen
Entwickluug der Nachbargnmdstücke hat sich durch die nicht vorhersehbare Aufgabe des Tank-
stellenbetriebes eine neue städtebauliche Situation ergeben. Mit der Genehmigung der bis zu
sechsgeschossigen Wohnhäuser Gallwitzallee 68/74 im Jahre 1972 wurde hmsichtlich der Hö-
henentwicklung eine städtebauliche Vorentscheidimg getroffen, die sich grundsätzlich auf das
Eckgnmdstuck auswu-kt. Erne Bebauung dieses Gnmdstückes mit einem viergeschossigen Ge-
bäude würde sich nicht in die Eigenail der näheren Umgebimg einfügen und emen nicht vertretba-
reu Abschluß der vorhandenen baulichen Stmktm-en - auch hinsichtlich des Straßenbildes - bewir-
ken, insbesondere bezogen auf die Höhenentwicklung und die Massenverteüimg. Diese besonde-
ren städtebaulichen Gründe erfordern ein höhen- und baumassemnäßig aufemander abgestimmtes
Gebäudeensemble und damit zugleich die sich bei der Baukörperausweisung ergebende GFZ von
2,1. Diese Planung ist gemäß § 17 Abs. 3 Baunutzungsverordnuiig zulässig, weü die Nutzungs-
inaßüberschi-einmg durch Umstände und Maßnahmen ausgeglichen wü-d, durch die sichergestellt
ist, daß die aUgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beein-
trächtigt und die Bedürfiüsse des Verkehres befnedigt werden imd sonstige öffentliche Belange
nicht entgegenstehen. Hierbei handelt es sich um folgende Umstände:

• immittelbare Nähe zum Gemeindepark Lankwitz

• hoher Freiflächenaiiteü im Planungsgebiet/eine durch textliche Festsetzung (Nr. 3) mit öfiTentü-
chen Gebrecht zu belastende Fläche

• gute Verkehrsanbindung an den OPNV

• bestehende Inirastruktui'eim-ichtungen wie Kmdertagesstätte, Schule, Krankenhaus m ummttel-
barer Nahe.

Die allgemeinen Anfordenmgen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse werden durch die Nut-
zungsmaßüberschreitung und durch die Abstandsflächenüberdeckimg vor dem Wohnhaus GaU-
witzaUee 74 nicht beeinträchtigt.

Da die Nutzuagsmaßüberschreituiig in diesem FaU keinen Umschlag von der Quantität m die QuaU-
tat bewirkt und der Gebietscharakter nicht nachlialtig verwandelt wird, liegt keine Beemträchtigung
nachbarlicher Rechte vor, zumal das Planungsgebiet wesentlich dm'ch die vorhandene fünf- bis sie-
bengeschossige Wohnbebauung geprägt wird.

Die mögliche Überschreitung der in § 17 Abs. l BauNVO 90 (in der Fassung der Bekamitmachuug
vom 23. Januar 1990) festgesetzten Obergrenze von GFZ 1,2 ist m dem Bebauimgsplanbereich be-
reits durch die im FNP '84 dargestellte niittlere blockbezogene GFZ von bis zu 1,5 vorgegeben
worden.

Die geringfügige Abstandsflächenüberdeckung hat für die Wohnungen im Hause Gallwitzallee 74
aufgrund der Fensteranordnung und der Ausrichtung der Wohm-äume kernen negativen Einfluß auf
die Belichtung, Besoimimg und Belüftung der Wohnräume, da diese nach Süd-Westen ausgerichtet
sind. Der Abstand zwischen dem vorhandenen Wohnhaus Gallwitzallee 68/70 und dem geplanten
Wohuhaus Gallwitzallee 76 ist größer als der bauordnuagsrechtlich vorgescfariebene Abstand imd
die Blickrichtung aus den kleinen Fenstern des vorgetretenen Bauteües des Wohnhauses GaUwitzal-
lee 72 weist ani geplanten sechsgeschossigen Wohnhaus vorbei in nordöstlicher Richtung. Somit
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Hegt keine Beemträchtigung der Nachbarn vor; es werden keine nachbarschützende Belange be-
rührt.

Zu 2.:
Durch die fi-ühere städtebauKche Entsclieidxmg, das WohiAaus GaUwitzaUee 72/74 außerhalb der
zulässigen Bebauungstiefe von 13 m im Hinterland des Giiuidstückes zu genehmigen, wurde die
Entwicklung, nach der dieses Gebäude künftig m "zweiter Reihe" liegt, zwangsläufig vorgeprägt.
Durch die Schrägstellung dieses Gebäudes einscliließlich der Ausrichtung der Wohnungen bleibt je-
doch unverändert das Wohnhaus GallwitzaUee 68/70 das eigentliche Gegenüber.

Zu 3. :
Die vermeindliche Emschränkung des fi-eien BUckes ist aufgizmd der Ausrichtung der Hauptwohn-
selten der Wohnhäuser GallwitzaUee 68/70 und 72/74 nach Westen bzw. Süd-Westen von unterge-
ordneter Bedeutung und muß auch aufgrund der nach bisher geltendem Baurecht möglichen Be-
baubarkeit des Gnmdstückes hingenommen werden.

Zu 4.:
Eine befürchtete zusätzliche Lärmbelästigung kann nicht nachvollzogen werden, da das Grundstück
bisher als Tankstelle genutzt wurde.

Zu 5.:
Durch die Aufgabe der Tankstelle und durch die Eiiichtimg des geplanten Gebäudes mit seiner
Tiefgarage ist eine Reduzierung der Lärmimmissionen zu erwarten, eine Wertmmdenmg der Eigen-
tumswohnungen durch die geplante Neubebauung ist daher nicht zu erkeimen.

4. Deckblatt vom 10. November 1995 und 5. Deckblatt vom 20. Februar 1996

Die wesentlichste Änderung des Bebauungsplanes hmsichtlich der Art der Nutzung wurde durch
das 4. Deckblatt vom 10. Noveniber 1995 bzw. das modifizierte 5. Deckblatt vom 20. Febmar
1996 vorgenommen und ist wie folgt zu begründen:

a) Veranlassung zur Änderung der ursprünglichen Planziele

Nach einem Beschluß des Präsidiums des Deutschen Roten Kreuzes im Frühjahr 1995 hat der Bun-
desverband des Deutschen Roten Ki-euzes beschlossen, sein Generalsekretariat von Boim nach Ber-
lin zu verlegen und zu diesem Zweck auf dem dem Verband der Schwestenischaften vom Deut-
sehen Roten Kreuz e. V. gehörenden Grundstück Frobenstraße 77/81 Ecke Gallwitzallee em Ver-
waltimgsgebäude für bis zu 400 Mitarbeiter zu errichten.

1995 hat der Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes gegenüber dem Bezu-ksamt ein planeri-
sches Konzept skizziei-t, nach dem beabsichtigt ist, auf dem bereits bebauten Teü des Grundstücks
Frobenstraße 77/81 ein Bürogebäude mit ca. 15 000 m2 Büroflächen zu errichten, wobei der vor-
handene Baumbestand weitestgehend geschont werden soll. Der notwendige Abriß des ehemaligen
Schwestemwohuheimes soll zu gegebener Zeit erfolgen.

Mit BUck auf die Absicht des Deutschen Roten Kreuzes, sein Generalsekretariat nach Berlin zu
verlegen und das genannte Giiuidstück zu nutzen, war zu entscheiden, ob an der bisherigen Aus-
Weisung des Giimdstückes als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 Baiuiutzutigsverordiiuag festzu-
halten oder im Wege der Andeiimgen des urspi-üjaiglichen Planzieles (WA) em Sondergebiet niit der
Zweckbestimmung "Vei-waltung" auszuweisen ist.
Tm Zuge der Entscheidung über die Änderung der Planziele war einerseits zu beachten, daß der ur-
sprimgliche Planentwurffür das im Eigentum des Deutschen Roten Kreuzes stehende Giimdstück
ein allgememes Wohngebiet (WA) vorsah und somit im besonderen Maß dem Ziel des § l Abs. l
BauGB-MaßnahmenG entsprach, emem dringenden Wohnbedarfder Bevölkerung besonders Rech-
nung zu tragen. Demgegenüber war zu bemcksichtigen, daß das Deutsche Rote Kreuz als nationale
Rotkreuzgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland ein anerkaimter Spitzenverband der J&eien
Wohüähitspflege ist imd sich als Teil der mtemationalen Rotkreuzbeweguig m aüer Welt der Hilfe
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für Opfer von bewaffiieten KoirQikten, Naturkatastrophen und Notsituationen widmet. Dieser aUem
am Allgemeinwohl orientierten Tätigkeit dient auch die Arbeit des Bundesverbandes des Deutscheii
Roten Kreuzes, dessen Standortentscheidung beim Umzug von Bomi nach Berlin sich neben der
historischen Entwicklung der Liegenschaft insbesondere daraus erklärt, daß er Eigentümer der von
ihrer Größenordnmig für das benötigte Vei'waltungsgebäude gut geeigneten Fläche ist.

Mit Rücksicht auf die im besonderen Maße am Interesse der AUgemeüAeit orientierte Tätigkeit des
Deutschen Roten Kreuzes und seine Absicht, die in seinem -verfassimgsrechtlich geschützten- Ei-
gentum stehende Fläche im Rahmen seiner dem Aügemeinwohl dienenden Tätigkeit zu nutzen, ist
die für die Einrichtung einer Verwaltungszentrale notwendige Plaiiändenmg auch unter Berück-
sichtigimg des im § l Abs. l BauGB-MaßnahmenG enthaltenen Optimienmgsgebotes gerechtfer-
tigt. Denn die Befriedigung des dringenden Wohnbedarfes kann ausweislich des Flächemiutzungs-
planes (FNP 94), der zusätzliche Wolmbauflächen - auch in Steglitz - m erheblichem Umfang dar-
steUt, m gleicher Weise auch an anderer Stelle befiiedigt werden, ohne die Ansiedluiig des Deut-
sehen Roten Kjt-euzes aufeinem m seinem Eigentum stehenden Giimdstück m Berlia-Steglitz zu
behindern.

b) Erforderlichkeit zur Änderung der ursDrunglichen Planziele

Das Grundstück Frobenstraße 77/81 liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes XII-242, der es
als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO mit eher zulässigen Geschoßflächenzahl von 1,0
ausweist. Die mitgeteüten Bauabsichten des Deutschen Roten Kreuzes machten jedoch deutlich,
daß sich das geplante Verwaltungsgebäude in dieser Größenordnung mcht m Übereinstimmung mit
den Festsetzungen des Bebauungsplanes XII-242 befindet und daher eine gnmdstücksbezogene
Andenmg hinsichtüch der Art der Nutzung (Sondergebiet-Verwaltung) uad des IVIaßes der Nut-
zung (Geschoßflächenzahl 1,2) erfordert, um die Zulässigkeitsvoraussetzungen für das künfiige
Bauvorhaben des Deutschen Roten ICreuzes zu schafiFen. Die auch geprüfte Mögliclikeit emer Be-
freiungsentscheidimg auf der Gnmdlage des § 31 Abs. 2 Baugesetzbuchs (BauGB) scheidet hier
aus, weü sich die geplante Nutzungsart -Bürogebäude / Verwaltuag- nicht m Uberemstiinmung mit
den Gizuidzügen der Planuiig (WA) befindet.

c) Wesentlicher Inhalt der Änderung der ursprün2lichen Planziele

Wie bereits ausgefuhil, erforderten die küa&igen Bauabsichten des Deutschen Roten Kreuzes die
Andei-ung der gültigen Gebietsausweisung gemäß § 4 BauNVO bzw. § 7 Nr. 8 BÖ 58
,^llgemeines Wohngebiet" erne Festsetzung des Grundstücks Frobenstraße 77/81 als Sondergebiet
mit der Zweckbestimmung der Art der Nutzung „Verwaltung" gemäß §11 Abs. l BauNVO, um die
beabsichtigte Uiimutzimg des Gnmdstücks m dem dafür vorgeschriebenen Verfahren gemäß § l
Abs. 3 m Verbindung mit § 2 Abs. 4 BauGB planungsrechtlich zu sichern uüd so zai Verwirkli-
chimg der Aufgabenverlagerung des Generalsekretariats nach Berlm m angemessener Weise beizu-
tragen.
Die geplante Aühebimg der Geschoßflächenzahl von 1,0 auf 1,2 unter Beibehaltung der Gnmdflä-
chenzahl 0,3 hält sich ümerhalb der nach § 17 (l) BauNVO festgelegten Obergrenze für Wohnge-
biete und deutlich unterhalb der Obergrenzen (GRZ 0,8 - GFZ 2,4) für Sondergebiete gemäß
§ llBauNVO.
Das Maß der Nutzung bzw. die Nutzungsdichte hält sich damit in einem gebietsverträglichen Rah-
men und vei-meidet wechselseitige Störungen im Plangebiet.
Durch die textliche Festsetzung Nr. 2 sollen m Analogie zur textlichen Festsetzung Nr. l Abs. l für
das Sondergebiet ebenfalls Ausnahmen von der Zahl der Vollgeschosse bis zu 6 Vollgeschossen
zugelassen werden, weim die Geschoßflächenzahl mcht überschritten wü-d. Eme höhere Geschoß-
zahl entsprechend der tatsächlichen städtebaulichen Entwicklung im Plangebiet verringert im übri-
gen die GRZ von 0,3 und trägt damit der in § l Abs. 5 Satz 3 BauGB verankerten Bodenschutz-
klausel Rechnung mit dem Ergebms eines Freiraumgewüms.

d) Modifiziertes Deckblatt Nr. 5 vom 20. Februar 1996
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Das Deckblatt Nr. 4 vom 10. November 1995 mit seiner flächenhaften (Andenmgs-) Ausweisung -
Sondergebiet / Verwaltung - sah den planerischen Fortbestand eines 5 m tiefen Vorgartens parallel
zur Gallwitzallee / Frobenstraße vor. Im Rahmen der bezü-klichen Prüfung der Änderung des Be-
bauimgsplanes XII-242 wurde die Notwendigkeit der veränderten Festsetzung von Baugrenzen zur
Sicherung des vorhandenen Baumbestandes durch Ausweisung einer nicht überbaubaren Gftuid-
stücksfläche in Verbindimg mit der textlichen Festsetzung Nr. 5 festgesteüt. Diesem Erfordernis ist
durch das geänderte Deckblatt Nr. 5 vom 20. Febmar 1996 Rechnung getragen worden.

e) Verfahren zur erneuten öffentlichen Auslegung des Entwurfs des Bebauun2Sülanes
XH-242 gemäß § 3 Abs. 3 BauGB.

Das Bezh-ksamt StegUtz von Berlin faßte am 25. März 1996 den Beschluß über die Andeiiuig des
Entwurfs des Bebauiuagsplaiies XH-242 gemäß § 4 Abs. l des Gesetzes zur Ausführung des Bau-
gesetzbuches (AGBauGB).
Der Beschluß des Bezirksamtes Steglitz von Berlin über die Änderung des Entwurfs des Bebau-
ungsplanes XH-242 wurde gemäß § 2 Abs. l des Baugesetzbuchs (BauGB) im Amtsblatt für Berlin
am 03. Mai 1996 auf Seite 1510 bekannt gemacht.

Die verfalu-ensgeniäße Beteiligung der von der geänderten Planung bei-uhrten Träger öffentlicher
Belange erfolgte im Rahmen der erneuten öfientUchen Auslegung des Entwurfs des Bebauuagspla-
nes XH-242 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB.

Die öffentliche Auslegung des geänderten Entwurfs des Bebauungsplanes XII-242 erfolgte nach
fiistgerechter Bekanntmachung im Amtsblatt für Berlm am 03. Mai 1996 auf Seite 1510 in der Zeit
vom 28. Mai 1996 bis einschließUch 01. JuU 1996.

Durch die erneute öJSentliche Auslegung m der Zeit vom 28. Mai bis einschließlich 01. Juli 1996
wird die Baunutzungsverordaiuig m der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGB1.1 S. 132) Bestandteü
des Bebauungsplanes XH-242.

Tm Rahmen der Trägerbeteiligung ( TöB ) sind - bis auf eine Am'egung des Polizeipräsidenten von
Berlin und eine Aiu-eguag der Senatsvenvaltung für Stadtenfrwickluiig, Umweltschutz und Techno-
logie zum passiven Schaüschutz gegen Verkehi-slänn durch Aufhahme emer textlichen Festsettzung
- keiae Bedenken oder Aiuregmigen erfolgt.
Im Ausleguagszeitraum haben 15 Bürger den Entwuifdes Bebauungsplanes XII-242 eingesehen,
ohne sich gegen die Planungsziele auszusprechen. Zwei Bürger äußerten jedoch schriftliche Beden-
ken gegen die Andeiimg der Art der Nutzung bzw. gegen die Änderung des Nutzungsmaßes
( GFZ 1,0 ) durch Erhöhung der Geschoßflächenzahl auf 1,2. Es wurde die Befiirchtung ausge-
sprochen, daß durch die An- und Abfahil von 400 Verwaltimgsangestellten der bisher nihige
Blockümenbereich dm'ch erhebUche Lärmbelästigimgen gestört würde. Darüberhinaus beeinflusse
die massive Bebauung den gi-unen Imieiihof- Charakter des Wohnbereiches Frobenstraße, Gall-
witzallee, Dessauerstraße imd Seydlitzstraße.

Der Aüregung des Polizeipräsidenten von Berliu, auf dem Gnmdstück eiae ausreichend dimensio-
nierte Stellplatzanlage vorzuselien, ist aus folgenden Gi-unden mcht gefolgt worden:

Die Pflicht zur Herstellung notwendiger Stellplätze ergibt sich aus dem Bauordnungsrecht. Abwä-
gend hat sich der Planer mit der Frage der Festsetziuig von Flächen für SteUplätze/Garagen dann zu
befassen, wenn es die besondere örtliche Situation bzw. der außergewöhnliche Nutzungsumfang
des Plangebiets es erfordert. Die maßvolle Nutzungsfestsetzung (GFZ 1,2, GRZ 0,3) sowie die
Gnmdstücksgröße von ca. 15 000 m2 lösen em spezielles Festsetzimgserfordenus mcht aus, weü
die Unterbrmgung notwendiger Stellplätze oder ggf. Tiefgaragen nach den tatsächlichen örtlichen
Verhältnissen mögUch ist und keine speziellen Festsetzungen erfordert. Auch aus Gründen der in-
soweit vemüjaftigerweise gebotenen Bau&eiheit war die erlaubte planerische Zurückhaltimg mi
vorliegenden Fall anzuwenden.

Der Anregung der Senatsvei'waltung für Stadtentwicklung, Umweltschutz und Technologie zur
Aufaahme einer textlichen Festsetzimg ist aus folgenden Gründen nicht gefolgt worden:
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Konkrete Baumaßnahmen un Plangebiet beschränken sich aufgrund der insoweit bereits abge-
schlossenen städtebaulichen Entwicklung im Geltungsbereich des Bebauungsplaner XII-242 auf den
ümeiLliegenden Bereich des Grundstücks Frobenstraße 77/81, weil die ökologisch wertvollen Flä-
chen im vorderen Bereich an der GallwitzaUee durch die Festsetzung eiaer veränderten Baugreiize
sowie der textlichen Festsetzung Nr. 5 eiaer Bebauung entzogen worden sind. Damit liegt das
küufiige Verwaltungsgebäude nicht an der verkehrsreichen GraUwitzaüee; einer besonderen Schutz-
vorkehnmg zum passiven Lärmschutz bedarf es daher nicht.

Den Bedenken der zwei Bürger konnte nicht gefolgt werden, weü sich die maßvolle Nutzuiigserhö-
hung imierhalb eines gebietsverträgUchen Rahmens hält imd die Nutztuigsändenmg zur Erfiülimg
der dem Allgemeinwohl dienenden Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes am vorgesehenen
Standort vernünftigerweise geboten ist. Durch den Erhalt einer großen naturhaften Fläche mit
reichhaltigem Baumbestand wii-d dem Grimcharakter des Baublocks angemessen Rechnimg getra-
gen.

Die von der Senatsverwaltuug fiir Bauen, Wohnen und Verkehr gemäß § 4 Abs. 4 Satz l
AGBauGB vorgenommene fiSB^Kontroüe des angezeigten Bebauimgsplanes XH-242 ergab
keine Beanstanduagen (Schreiben - IIE 23 - 6142/XH-242 - vom 13.05. 1997).

B

DI. Inhalt des Planes

Die Grundstücke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes XH-242 werden m Entwicklung aus
dem Flächemiutzungsplan im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz l BauGB als Allgemeines Wohngebiet, Flä-
chen fiir den Gemeinbedarfund als Sondergebiet mit der Zweckbestimmimg Verwaltung festge-
setzt.

Durch den Bebauungsplan XH-242 werden teüweise förmlich festgestellte Straßen- und Bauflucht-
linien aufgehoben und der Planung entsprechende Baugrenzen und Straßenbegrenzungslimen fest-
gesetzt.

Ergebnis der 2. öflfentlichen Auslegung - Abwägung -:

Wie bereits unter BE Punkt e) dargelegt, konnte den Bedenken von zwei Bürgern nach Abwägung
der vom Deutschen Roten Kreuz wahrzunehmenden wichtigen Belange des Aügemeinwohls und
den Interessen der Bürger an einer Beibehaltung der urspriüiglichen Ausweiswig des Grundstücks
als Allgemeines Wohngebiet mit einer zulässigen Geschoßflächenzahl von 1,0 rdcht gefolgt werden.

Die Regelung des § l Abs. l BauGB MaßnahmenG mußte daher hinter dem Belang der Wahmeh-
muiig von Aufgaben der Wohlfahrtspflege zumckstehen, zumal im vorliegenden Fall Standortalter-
nativen nach den tatsächlichen Verhältüissen üicht m Ei'wägung zu ziehen waren.

Durch die Zustimmung der Senatsvei'waltuag für Bau- imd Wohnungswesen am 16. August 1990
zur "Plam-eife" nach § 33 Abs. l BauGB zum inzwischen fertiggestellten Wohübauvorhaben auf
dem Gizmdstück Dessauerstraße 64 ist die foi-melle und materielle Pi-üfüiig des Bebauungsplanes
XII-242 dm-ch den zu diesem Zeitpunkt zuständigen Verordnimgsgeber im übrigen abschließend
erfolgt. Dm'ch den Bau der Kindertagesstätte - Frobenstraße 75 - und des ]V[ehrfamilienhauses -
Dessauerstraße 64 - sind die planerischen Zielsetzungen des Bebauungsplanes XII-242 bereits
überwiegend erfüllt worden.

Auswü'kungen auf die Umwelt

Da die städtebauliche Entwicklung im Gelfrungsbereich des Bebauimgsplanes XII-242 im wesentli-
chen als abgescÜossen angesehen werden kaun ( s. I Nr.2 ), beschränkt sich die Prüfung folgerich-
tig aiifden Bereich des Gnmdsfriicks Frobenstraße 77/81, das, bis auf das ehemalige l- und 2- ge-
schossige Schwestemwohxiheim im hinteren Gnmdstücksbereich, unbebaut geblieben ist. Durch den
geniäß § 173 Abs. 3 Satz l BBauG übergeleiteten Bauiiutzungsplan in der Fassung vom 28. De-
zember 1960 in Verbinduag mit den fortgeltenden städtebauüchen Vorschriften der Bauordnung für
Berlin in der Fassung vom 21. November 1958 - § 7Nr. 8 BO 58 - verfügte das Gnmdstück Fro-

K:\NORMAL\VERBBPLG\BPL-VERF\BPL-242\BA-FEST.DOC 11

-\



•^-l&^-t

Konkrete Baumaßnahmen im Plangebiet beschränken sich aiifgnmd der msoweit bereits abge-
schlossenen städtebaulicheii Entwicklung im Geltungsbereich des Bebauungsplaner XH-242 auf den
üuienliegenden Bereich des Gnmdstücks Frobenstraße 77/81, weil die ökologisch wertvollen Flä-
chen im vorderen Bereich an der GaUwitzaUee durch die Festsetzung emer veränderteii Baugrenze
sowie der textlichen Festsetzung Nr. 5 einer Bebauung entzogen worden sind. Damit liegt das
künftige Verwaltungsgebäude uicht an der verkehrsreichen Gallwitzallee; einer besonderen Schutz-
Vorkehrung zum passiven Lärmschutz bedarf es daher nicht.

Den Bedenken der zwei Bürger konnte nicht gefolgt werden, weü sich die maßvolle Nutzungserhö-
hung iuaerhalb ernes gebietsvertraglichen Rahmens hält imd die Nutztmgsändenuig zur Erfüllmig
der dem Aügemeinwohl dienenden Aufgaben des Deutschen Roten Kreuzes am vorgesehenen
Standort vemünjftigerweise geboten ist. Durch den Erhalt einer großen naturhafien Fläche mit
reichhaltigem Baumbestand wird dem Grimcharakter des Baublocks angemessen Rechiiimg getra-
gen.

Die von der Senatsverwaltung für Bauen, Wohnen und Verkehr geinäß § 4 Abs. 4 Satz l
AGBauGB vorgenommene Kontrolle des angezeigten Bebauungsplanes XII-242 ergab
keine Beanstaiidungen (Schreiben - IIE 23 - 6142/XII-242 - vom 13.05. 1997).

B

m. Inhalt des Planes

Die Gnuidstiicke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes XII-242 werden in Entwicklung aus
dem Flächemiutzungsplan im Süme des § 8 Abs. 2 Satz l BauGB als Aügememes Wohngebiet, Flä-
chen für den Gemeinbedarfund als Sondergebiet mit der Zweckbestimmimg Verwaltung festge-
setzt.

Durch den Bebauungsplan XII-242 werden teüweise förmlich festgestellte Straßen- und Bauflucht-
limen aufgehoben und der Planimg entsprechende Baugrenzen und Straßenbegrenzungslmien fest-
gesetzt.

Ergebüis der 2. öffentlichen Auslegung - Abwägung -:

Wie bereits unter H Punkt e) dargelegt, konnte den Bedenken von zwei Bürgern nach Abwägung
der vom Deutschen Roten Ki-euz wahrzunehmenden wichtigen Belange des Aügemeinwohls und
den Interessen der Bürger an einer Beibehaltung der ursprünglichen Ausweisung des Grundstücks
als Allgemeines Wohngebiet mit einer zulässigen Geschoßflächenzahl von 1,0 üicht gefolgt werden.

Die Regelung des § l Abs. l BauGB MaßnahmenG mußte daher hinter dem Belang der Wahmeh-
mimg von Aufgaben der Wohlfahrtspflege zurückstehen, zumal im vorliegenden Fall Standortalter-
nativen nach den tatsächlicheii Verhältnissen mcht m Erwägung zu ziehen waren.

Durch die Zustimmung der Senatsvei-waltung für Bau- mid Wolmungswesen am 16. August 1990
zur "Planreife" nach § 33 Abs. l BauGB zum inzwischen fertiggestellten Wohiibauvorhaben auf
dem Giiuidstück Dessauerstraße 64 ist die formelle und materielle Prüfiuig des Bebauungsplanes
XII-242 durch den zu diesem Zeitpunkt zuständigen Verordnungsgeber im übrigen abschließend
erfolgt. Durch den Bau der Kindertagesstätte - Frobenstraße 75 - und des Mehrfamilienhauses -
Dessauerstraße 64 - sind die planerischen Zielsetzungen des Bebauungsplanes XH-242 bereits
überwiegend erfüllt worden.

Auswü'kungen auf die Umwelt

Da die städtebauliche Entwicklung im Geltungsbereich des Bebauungsplanes XII-242 im wesentli-
chen als abgeschlossen angesehen werden kann ( s. I Nr.2 ), beschränkt sich die Priifüng folgerich-
tig auf den Bereich des Gnmdstücks Frobenstraße 77/81, das, bis auf das ehemalige l- imd 2- ge-
schossige Schwestemwoluulieim un hinteren Gizmdstücksbereich, unbebaut geblieben ist. Durch den
gemäß § 173 Abs. 3 Satz l BBauGübergeleiteten Baimutzungsplan m der Fassung vom 28. De-
zember 1960 in Verbindujag mit den fortgeltenden städtebaulichen Vorschriften der Bauordnimg für
Berlm in der Fassung vom 21. November 1958- § 7Nr. 8 BO 58 - verfügte das Gnmdstück Fro-
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benstraße 77/81 durch die Ausweisung im Baimutzuagsplan als allgemeines Wohngebiet der Bau-
stufe UI/3 seit jeher über bestehendes Baurecht, unbeschadet der Tatsache, daß dieses Baiirecht
bislang fast nicht in Anspruch genommen worden ist. Dacait konzentriert sich die Prüfimg auf die
Frage, ob durch die Ubeiplanimg des Gnmdstücks uad der daiuit verbundenen Erhöhung der zu-
lässigen Geschoßflächenzahl nach Baunutztmgsplan von 0,9 auf 1,2 durch den Bebauungsplaii
XH-242 Eingriffe in Natur und Landschaft im Süme des §8(1) BNatSchG verbunden sind, die die
Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbüd erhebUch oder nachhaltig beein-
trächtigen können.
Auf dem Grundstück Frobenstraße 77/81 befindet sich wegen des vorhandenen germgen baulichen
Bestandes - das ehemaüge Schwestemwohiiheim wurde vor dem 2. Weltkrieg errichtet - inzwi-
sehen reichlialtiger Baumbestand, der sich ganz überwiegend im vorderen Grundstücksbereich
GallwitzaUee/Frobenstraße befindet. Nach dem planenschen Grobkonzept des Deutschen Roten
Kjeuzes soU das künftige Verwaltungsgebäude nach Abriß des ehemaligen Schwestemwohnhemies
auf dem Teil des Gizmdstücks eiTichtet werden, der den geringsten EingriJFm den Baumbestand
erfordert. Die Forderungen des Naturschutz- und Grunflächenamtes nach Schutz der ökologisch
wertvoüsten Flächen sind durch die Ausweisung einer veränderten B angrenze sowie die textliche
Festsetzung Nr. 5 berücksichtigt worden. (Deckblatt Nr. 5 vom 20. Febmar 1996).

Da sich gegenüber den bestehenden Baiu-echten durch die Uberplanung kerne emsclmeidenden An-
denmgen ergeben und die wertvollsten Flächen einer Bebauimg durch Festsetzung als Dicht über-
baubarer Grundstücksfläche entzogen worden smd, bedarf es nach dem Ergebnis der Abwägung
keiner spezieüen Festsetzimgen über Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen im Bebauungsplan XI[-
242, zumal die festgesetzte Giimdflächenzahl mit 0,3 die auch zulässige Gnmdflächenzahl von 0,8
im Sondergebiet deutlich unterschreitet imd damit der Bodenschutzklausel gemäß § l Abs. 5 Satz 3
BauGB Rechnung trägt.

C Auswü'kungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

Auswirkungen aufEümahmen und Ausgaben:
Keine

Personalwirtschaftliche Auswirkungen:
Keine

D Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) m der Fassung vom 8. Dezember 1986 (BGB1. I S. 2253), zuletzt geän-
dert durch Artikel 24 des Gesetzes vom 20. Dezember 1996 (BGB1. I S. 2049/2076).

Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs (AGBauGB) vom 11. Dezember 1987 (GVB1. S.
2731), zuletzt geändert durch Artikel TV des Gesetzes vom 09. November 1995 (GVB1. S. 764).

Berlin, den
Bezü-ksamt Steglitz von Berlin

Weber

B ezu-ksbm-genneister

l 7. W 1997
^•(/^ RA=

Kopp

Bezü-ksstadtrat

^^^^
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5. nach der Beschlußfassung

a) ist die Urschiifi; von dem Bezü-ksbürgei-meister uiid dem Bezirksstadtrat der Abteilung Bauen imd
Wohnen bzw. dem jeweiligen Vertreter im Amt handschriftlich zu unterzeichnen und im Rechts-
amt zu siegeln;

b) sind die beiden Durchschriften, ergänzt um den Beglaubigungsvermerk, vom LuV-Leiter Bauord-
nungsamt handschi-ifilich zu imterzeichnen; die beiden Durchschriften der Urschrift smd als l.und
2. Ausfertigung zu bezeichnen und mit dem Namen des BzBm und des BzStR bzw. des jeweiligen
Vertreters un Amt —gesperrt— zu ergänzen;
[l. Ausfertigung für GVB1. / 2. Ausfertigung zum Vorgang]

Der Beglaubigimgsvermerk enthält nachfolgenden Wortlaut:

Hiennit wü-d beglaubigt, daß der Wortlaut der vorstehenden Verordnimg mit dem Wortlaut der
von dem Bezu-ksbürgermeister und dem Bezh-ksstadtrat bzw. dem jeweiligen Vertreter im Amt
gezeichneten Urschrift sowie mit den dm-ch die Bezü-ksamtsbeschlüsse Nr. 91 / 96 vom
9. Dezember 1996 und Nr. / vom7^^, 1997 sowie dem Beschluß der

Bezu-ksverordnetenversammluiig Nr. 125 vom 19. Februar 1997 beschlossenen Verordnungstext
übereinstimmt, mit Ausnahme der

's~ durch die Vei'waltungsrefoi-m zwischenzeitlich vorgenommenen Aaderungen der
Behördenbezeichnuiigen

c) VeröfifentUchung im GVB1

d) Ai-chivienuig des Originalplanes emschließlich der Deckblätter vom 15.10. 1986, 10.03.1989,
27.02.1990, 10.11. 1995 und 20.02.1996 sowie ErsteUung der beglaubigter Abzeichnungen
durch den Fb Verm und Verteüung nach deren Verteüerschlüssel.

e) Mitteüimgen an die Einwender

6. ZdA Stapl 6142 / XII - 242

BauWohn Dez EU BzStR

/^W9^ ^ ',.
^^.<79-

4'tf, ZZ.^-5' ^7.;
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